Dienstvertrag/Teilzeit​beschäftigung bei Angestelltentätigkeit

DIENSTVERTRAG

1.
Einstellung

Herr/Frau …
wohnhaft …
geboren am …
Staatsbürgerschaft …


wird bei der Firma …, im Folgenden kurz Arbeitgeber genannt, als teil​zeitbeschäftigte(r) Arbeitnehmer(in) mit einer wöchentlichen Gesamtar​beitszeit von … Stunden beschäftigt.
Der (Die) Arbeitnehmer(in) wird zunächst mit der Tätigkeit als … be​traut. Die Art seiner (ihrer) Verwendung richtet sich nach den jeweiligen Betriebserfordernissen.
Der (Die) Arbeitnehmer(in) ist darüber hinaus verpflichtet, auf entspre​chende Weisung des Arbeitgebers alle mit dieser Dienstverwendung ver​bundenen Angestelltendienstleistungen zu verrichten.

2.
Probemonat
Im Sinne der Bestimmung des § 19 Absatz 2 AngG wird eine Probezeit für die Dauer eines Monats vereinbart, während welcher das Dienstver​hältnis von beiden Seiten jederzeit und ohne Angabe von Gründen gelöst werden kann.
Wird das Dienstverhältnis über die Probezeit hinaus ohne besondere Be​fristung fortgesetzt, geht es in ein solches auf unbestimmte Zeit über.

3.
Arbeitszeit
Die Arbeitszeit teilt sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage auf:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Die Einteilung der täglichen Arbeitszeit sowie deren vorübergehende oder dauernde Abänderung obliegt dem Arbeitgeber, von gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Einschränkungen abgesehen.
Für den Fall, dass Sie noch von anderen Arbeitgebern beschäftigt wer​den, erklären Sie ausdrücklich, dass alle Beschäftigungen zusammenge​nommen die gesetzliche Höchstgrenze der Wochenarbeitszeit von 40 Stunden nicht überschreiten.

4.
Überstunden und Mehrarbeit
Der (Die) Arbeitnehmer(in) verpflichtet sich, im Rahmen der wöchentli​chen Normalarbeitszeit von 40 Stunden auf Anordnung Mehrarbeit zum Normalstundenlohn zu leisten.
Die Vergütung von Überstunden erfolgt nach den gesetzlichen Bestim​mungen (Arbeitszeitgesetz) sowie dem anzuwendenden Kollektivver​trag.

5.
Gehaltszahlung
Das monatliche Bruttogehalt des Arbeitnehmers (der Arbeitnehmerin) beträgt …, 14mal jährlich.
Die Auszahlung der Bezüge erfolgt im Nachhinein jeweils am Letzten eines Kalendermonats.
Das Gehalt sowie alle sonstigen aus dem Dienstverhältnis resultierenden finanziellen Leistungen, insbesondere Weihnachtsremuneration, Ur​laubszuschuss und Abfertigung, werden auf ein vom Arbeitnehmer (von der Arbeitnehmerin) ehestmöglich bekannt zu gebendes Konto bei ei​nem inländischen Kreditinstitut überwiesen.
Bis zur Bekanntgabe des Kontos hat der (die) Arbeitnehmer(in) sämtli​che Zahlungen beim Arbeitgeber zu beheben.

6.
Kündigung durch den Arbeitgeber
Das Dienstverhältnis kann vom Arbeitgeber unter vorheriger Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist jeweils zum Fünfzehnten oder Letzten eines jeden Kalendermonats gelöst werden.

7.
Kündigung durch den (die) Arbeitnehmer(in)
Seitens des Angestellten kann das Dienstverhältnis jeweils zum Fünf​zehnten oder Letzten eines jeden Kalendermonats unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist gelöst werden.

8.
Der Urlaubsanspruch richtet sich nach den Bestimmungen des Ur​laubsgesetzes.
9.
Dienstverhinderung
Dienstverhinderungen infolge von Krankheit oder Unglücksfall hat der (die) Arbeitnehmer(in) dem Arbeitgeber unverzüglich, das heißt grund​sätzlich noch am Tage des Eintritts der Verhinderung, bei sonstigem Ver​lust des Anspruches auf Entgelt für die Dauer der Säumnis, telefonisch oder schriftlich zu melden.
Der Arbeitgeber hat bei jeder Dienstverhinderung das Recht, die Vorlage einer Bestätigung des Vertragsarztes des für den Mitarbeiter zuständigen Krankenversicherungsträgers oder eines Amtsarztes über Ursache und voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu verlangen.
Die Bestätigung muss, bei sonstigem Verlust des Anspruches auf Entgelt für die Dauer der Säumnis, spätestens am 3. Tag nach Eintritt der Dienst​verhinderung beim Arbeitgeber einlangen.
Ist der (die) Arbeitnehmer(in) durch andere wichtige, seine (ihre) Person betreffende Gründe an der Leistung seiner (ihrer) Dienste verhindert, hat er (sie) den Arbeitgeber wenn möglich bereits vor Eintritt der Verhinde​rung, jedenfalls aber unverzüglich nach demselben, hievon in Kenntnis zu setzen.

10.
Konventionalstrafe
Wenn der (die) Arbeitnehmer(in) ohne wichtigen Grund vorzeitig aus​tritt oder wenn ihn (sie) ein Verschulden an der vorzeitigen Entlassung trifft, steht dem Arbeitgeber gemäß § 28 Absatz 1 AngG Anspruch auf Ersatz des ihm verursachten Schadens zu.
Dieser allfällige Schadenersatzanspruch wird ohne Rücksicht auf den tatsächlich entstehenden Schaden im beiderseitigen ausdrücklichen Ein​vernehmen so pauschaliert, dass der (die) Arbeitnehmer(in) im Falle ei​nes vorzeitigen Austritts ohne wichtigen Grund oder einer durch ihn (sie) verschuldeten vorzeitigen Entlassung dem Arbeitgeber als Konven​tionalstrafe den gleichen Betrag schuldet, den der Arbeitgeber bei einem von ihm verschuldeten vorzeitigen Austritt an den (die) Arbeitneh​mer(in) als Kündigungsentschädigung bezahlen müsste, jedoch höchs​tens drei Monatsentgelte (= Gehalt plus anteilige Sonderzahlungen).
Die Konventionalstrafe ist mit der Auflösung des Dienstverhältnisses fällig.
11.
Verfall von Ansprüchen
Soweit gesetzlich oder kollektivvertraglich nicht etwas anderes vorgese​hen ist, wird vereinbart, dass sämtliche Ansprüche aus dem gegenständ​lichen Dienstverhältnis bei sonstigem Verfall spätestens am Ende des 3. Monats, vom Entstehen des Anspruches an gerechnet, beim Arbeitge​ber schriftlich geltend gemacht werden müssen. Bei rechtzeitiger Gel​tendmachung bleiben die generell maßgeblichen Verjährungs- bzw Ver​fallfristen gewahrt.

12.
Meldepflichten des (der) Arbeitnehmers (Arbeitnehmerin)
Der (Die) Arbeitnehmer(in) ist verpflichtet, jede Änderung seiner (ihrer) Personalien sowie Wohnungs- bzw Zustelladresse dem Arbeitgeber un​verzüglich schriftlich bekanntzugeben.

13.
Anwendung sonstiger Bestimmungen
Im Übrigen gelten für das Dienstverhältnis die Bestimmungen des An​gestelltengesetzes und des Kollektivvertrages für … in der jeweils gülti​gen Fassung.

14.
Der Kollektivvertrag sowie die für das gegenständliche Dienstverhältnis maßgeblichen bzw maßgeblich werdenden Betriebsvereinbarungen lie​gen im Personalbüro zur Einsicht auf.
Das Dienstverhältnis beginnt am … . Die mit der Errichtung und Durch​führung dieses Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren trägt der Arbeitgeber.


. . . . . . . . .
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Arbeitnehmer(in)
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